
Stadt Esens
Fachbereich 1 - Allgemeine Verwaltung

Vorlagen-Nr.
ST/325/2013

   

SITZUNGSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin
Rat der Stadt Esens 29.10.2013

Betreff:

Bildung eines Betriebsausschusses Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel
 
Sachverhalt:

Für  die Verteilung der Ausschusssitze auf  die Vorschläge der Fraktionen bzw. Gruppen gilt 
gem. § 71 Abs. 2 und Abs. 3 NKomVG das "Verfahren nach Hare/Niemeyer". Die Sitze werden 
den Fraktionen und Gruppen entsprechend dem Verhältnis der Mitgliederzahl der einzelnen 
Fraktionen oder Gruppen zur Mitgliederzahl aller Fraktionen und Gruppen verteilt. Dabei erhält 
jede Fraktion oder Gruppe zunächst so viele Sitze, wie sich für sie ganze Zahlen ergeben. Sind 
danach noch Sitze zu vergeben, so sind sie in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, 
die sich bei der Berechnung nach Satz 1 ergeben, auf die Fraktionen und Gruppen zu verteilen. 
Bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das Los, das die/der Ratsvorsitzende zu ziehen hat. 
Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Abs. 2 eine Fraktion oder Gruppe, der mehr als die 
Hälfte aller Ratsfrauen und Ratsherren angehören, nicht mehr als die Hälfte der insgesamt zu 
vergebenden Sitze, so sind die nach Zahlenbruchteilen zu vergebenden Sitze abweichend von 
Absatz 2 Sätze 3 und 4 zu verteilen. In diesem Fall wird zunächst der in Satz 1 genannten 
Fraktion oder Gruppe ein weiterer Sitz zugeteilt; für die danach noch zu vergebenden Sitze ist 
wieder Absatz 2 Sätze 3 und 4 anzuwenden. Durch einen einstimmigen Beschluss kann der 
Rat ein anderes Verfahren zur Besetzung der Ausschüsse festlegen.
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Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Esens stellt für den Betriebsausschuss Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel 
die nachstehend aufgeführte Besetzung gem. § 71 NKomVG fest:

8 Ratsmitglieder, 3 auf Vorschlage des Kurvereins benannte Mitglieder mit Stimmrecht und 6 
Vertreter der Bediensteten wobei nur der Personalratsvorsitzende mit Stimmrecht ausgestattet 
ist.

5 Sitze entfallen auf die Fraktion SPD/Grüne
1 Mitglied entfällt auf die Fraktion Neue CDU/FDP
1 Mitglied entfällt auf die Fraktion der EBI
1 Mitglied entfällt auf die Fraktion BfB/CDU
 
 

Esens, den  11.10.2013

(Hilko Mannott)

Abstimmungsergebnis:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
VA Ja: Nein: Enth.:
Rat Ja: Nein: Enth.:

 
Anlagenverzeichnis:

- 2 -


	Stadt Esens
	Fachbereich 1 - Allgemeine Verwaltung
	
	Vorlagen-Nr.
	ST/325/2013
	   
	SITZUNGSVORLAGE
	öffentlich
	  Beratungsfolge
	Sitzungstermin
	Rat der Stadt Esens
	29.10.2013
	Betreff:
	Bildung eines Betriebsausschusses Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel
	 
	Sachverhalt:
	Für die Verteilung der Ausschusssitze auf die Vorschläge der Fraktionen bzw. Gruppen gilt gem. § 71 Abs. 2 und Abs. 3 NKomVG das "Verfahren nach Hare/Niemeyer". Die Sitze werden den Fraktionen und Gruppen entsprechend dem Verhältnis der Mitgliederzahl der einzelnen Fraktionen oder Gruppen zur Mitgliederzahl aller Fraktionen und Gruppen verteilt. Dabei erhält jede Fraktion oder Gruppe zunächst so viele Sitze, wie sich für sie ganze Zahlen ergeben. Sind danach noch Sitze zu vergeben, so sind sie in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 1 ergeben, auf die Fraktionen und Gruppen zu verteilen. Bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das Los, das die/der Ratsvorsitzende zu ziehen hat. Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Abs. 2 eine Fraktion oder Gruppe, der mehr als die Hälfte aller Ratsfrauen und Ratsherren angehören, nicht mehr als die Hälfte der insgesamt zu vergebenden Sitze, so sind die nach Zahlenbruchteilen zu vergebenden Sitze abweichend von Absatz 2 Sätze 3 und 4 zu verteilen. In diesem Fall wird zunächst der in Satz 1 genannten Fraktion oder Gruppe ein weiterer Sitz zugeteilt; für die danach noch zu vergebenden Sitze ist wieder Absatz 2 Sätze 3 und 4 anzuwenden. Durch einen einstimmigen Beschluss kann der Rat ein anderes Verfahren zur Besetzung der Ausschüsse festlegen.
	 
	Beschlussvorschlag:
	Der Rat der Stadt Esens stellt für den Betriebsausschuss Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel die nachstehend aufgeführte Besetzung gem. § 71 NKomVG fest:
	8 Ratsmitglieder, 3 auf Vorschlage des Kurvereins benannte Mitglieder mit Stimmrecht und 6 Vertreter der Bediensteten wobei nur der Personalratsvorsitzende mit Stimmrecht ausgestattet ist.
	5 Sitze entfallen auf die Fraktion SPD/Grüne
	1 Mitglied entfällt auf die Fraktion Neue CDU/FDP
	1 Mitglied entfällt auf die Fraktion der EBI
	1 Mitglied entfällt auf die Fraktion BfB/CDU
	 
	 
	Esens, den  11.10.2013
	(Hilko Mannott)
	Abstimmungsergebnis:
	Fachausschuss
	Ja:
	Nein:
	Enth.:
	VA
	Ja:
	Nein:
	Enth.:
	Rat

	Ja:
	Nein:
	Enth.:
	 
	Anlagenverzeichnis:
	







